
Präambel zum Masterplan 2030 (Stand: 23.01.2019) 
 

Im Mittelpunkt des Masterplans 2030 stehen die Menschen in Bad Rot-
henfelde. 

 Für Bürger und Gäste verfügt Bad Rothenfelde dauerhaft über eine 
hohe Lebens- und Aufenthaltsqualität. Dazu wird für alle Bürgerin-
nen und Bürger in Bad Rothenfelde auch die Daseinsvorsorge 
dauerhaft sichergestellt. 

 Bad Rothenfelde ist als Kurort unter den Top-5-Kurorten in Nieder-
sachsen etabliert.  

 Besonderes Augenmerk legt Bad Rothenfelde als Top-Kurort auf 
die Verkehrssituation. Der Ort soll möglichst emissionsarm und 
verkehrsberuhigt sein.  

 In Bad Rothenfelde ist ein inklusives Miteinander gelebte Selbst-
verständlichkeit und Kultur untereinander. 

 Die Gemeinde Bad Rothenfelde handelt ressourcenschonend.  
 Die aus den Zielen abzuleitenden Maßnahmen müssen finanzier-

bar sein. Das schließt eine sinnvolle Neuverschuldung nicht aus. 

Die im Rahmen des Masterplans verfassten Zielsetzungen und Maß-
nahmenideen sollen hier im Sinne der Präambel konkrete Beiträge leis-
ten und die dauerhafte Etablierung der Kurortgemeinde unter den Top-5-
Kurorten in Niedersachsen sicherstellen. 

 

Kommentare aus der Klausurtagung des Rates: 

- Rankings („Top 5“) sollten in der Betrachtung der Leistungsfähig-
keit von Bad Rothenfelde eher nachrangig sein. Fakt ist: Bad Rot-
henfelde soll zu den Besten gehören. Vorschlag: Ziffer 5 in der 
Präambel streichen und lediglich „Top-Kurort“ vorsehen.. 

- Ressourcenschonend heißt: ökonomisch und ökologisch. Im Fokus 
steht ein hohes Bewusstsein. 

- Sinnvolle Neuverschuldung steht im Fokus. Fokussiert wird ein ve-
rantwortungsvoller Umgang. 

 


